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Straßenrecht im Zeichen des Klimawandels – Reform der Bundesauftragsverwaltung 

Bericht über die Tagung der Straßenrechtler 2017 in Bonn 

Von Rechtsanwalt und Notar Prof. Dr. Bernhard Stüer, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Münster/Osnabrück* 

Die Beratungen des 63. Forschungsseminars der Stra-

ßenrechtler in Bonn, die unter Leitung von Prof. Dr. 

Dr. Wolfgang Durner am 18. und 19.09.2017 im Uni-

versitätsklub Bonn stattfanden, standen ganz im Zei-

chen des Klimawandels. Zugleich zog der Umbau der 

Straßenbauverwaltung mit einer Abschaffung der 

Auftragsverwaltung für den Aufgabenbereich der 

Autobahnen und die Überführung in die Bundeskom-

petenz durch eine Änderung des GG und durch ein 

Begleitgesetz das Interesse der versammelten Stra-

ßenrechtler auf sich. Das Begleitgesetz zur Neurege-

lung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems 

besteht vor allem aus einem Infrastrukturgesell-

schafts-Einrichtungsgesetz, einem Fernstraßen-Bun-

desamt-Einrichtungsgesetz, einem Fernstraßenüber-

leitungsgesetz und der Änderung zahlreicher beste-

hende Gesetze wie des VIFGG, FStrG, BStrVmG, 

Surfing, FStrPrivFinG, STRG und des Einfärbig. 

Unter den zahlreichen Ursachen trägt vor allem auch der 

von Menschen verursachte Anstieg der Treibhausgase 

zum Klimawandel bei. In der Forschung herrscht weitge-

hend Einigkeit darüber, dass die durch menschliche Akti-

vitäten bedingte Klimagas-Freisetzung während des bis-

herigen 21. Jahrhunderts im Jahresdurchschnitt erheblich 

schneller verläuft als dies bei allen bekannten Erwär-

mungsphasen der letzten 66 Millionen Jahre der Fall war. 

Der „Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderun-

gen“ (Intergouvernemental Panel on Climate Change) 

(IPCC), der den Stand der Wissenschaft im Auftrag der 

Vereinten Nationen zusammenfasst, schreibt in seinem 

2013 erschienenen fünften Sachstandsbericht, dass die 

Menschen wahrscheinlich mehr als 50 % der 1951–2010 

beobachteten Erwärmung verursacht haben. Grund ge-

nug, dass auch die Straßenrechtler Deutschlands sich mit 

dem Klimawandel befassten.  

1. Energiewende rechtssicher gestalten 

Es gibt allerdings keinen „Königsweg“ für eine klimapo-

litische Reform des Straßenrechts. Vielmehr haben die 

historischen Entwicklungspfade der Gesetzgebung und 

die kompetenzielle Ausdifferenzierung durch eine 

Mehrebenenordnung eine Instrumentenvielfalt bewirkt, 

die es ratsam erscheinen lassen, einen konsistenten Ent-

wicklungsverbund zu entwickeln, machte Prof. Dr. Mi-

chael Rodi (Universität Greifswald) deutlich. Der Ver-

kehrssektor könne hierzu durch Verkehrsvermeidung, 

durch eine Verringerung von negativen Klima- und Um-

weltfolgen durch eine Verbesserung des bestehenden 

Verkehrs, vor allem durch Effizienzsteigerungen, alterna-

tive Antriebe oder Kraftstoffe sowie durch Verlagerung 

                                                      

*  Zu den Tagungen der Vorjahre Stüer DVBl 2002, 238; DVBl 

2003, 582; DVBl 2003, 1437; DVBl 2004, 1414; Stüer/Her-

manns, DVBl 2005, 1489; DVBl. 2007, 231; Stüer, DVBl 2007, 

1482; DVBl 2008, 1430; DVBl 2009, 1432; Stüer/Hermanns, 

des Verkehrs auf umweltfreundlichere Verkehrsträger 

und Verkehrsmittel einen wichtigen Beitrag leisten. Die 

geringste Menge des Treibhausgases pro Person in g/km 

entsteht bei der Bahn (11), gefolgt von Reisebussen (30) 

und dem öffentlichen Verkehr (73), während der PKW 

(139) und der internationale Flugzeugverkehr (196) die 

Spitzenplätze einnehmen. 

Rodi rief dazu auf, durch Raumplanungs- und Städtebau-

recht zur Verkehrsvermeidung und zu einer integrierten 

Verkehrs- und Städteplanung, auch durch straßenrechtli-

che Widmung (einschließlich einer Um- und Entwid-

mung) beizutragen. Die Infrastrukturplanung müsse eine 

Mindestausstattung für alternative Antriebe und syntheti-

sche Kraftstoffe bereitstellen. Die EU müsse dies durch 

die Normung der Anschlüsse und eine Mindestausstat-

tung für die Ladeinfrastruktur – begleitet von einem deut-

schen Förderprogramm - gewährleisten. 

Durch Zielnormen für das StVG, die auch Umwelt- und 

Klimaschutzziele umfassen, müsse die heutige Veren-

gung auf Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs erwei-

tert werden. Geschwindigkeitsbegrenzungen und Um-

weltzonen (§§ 40 Abs. 1, 47 Abs. 1 und 2 BImSchG) 

müssten bei den Kraftfahrzeugen durch Produktkenn-

zeichnungen, eine deutsche PKW-Energieverbrauchs-

kennzeichnungsverordnung sowie durch Flottenver-

brauchsgrenzwerte ergänzt werden. Eine Kaufprämie be-

zeichnete der Verkehrswissenschaftler als unwirksames 

und ineffizientes Instrument und schlug stattdessen eine 

Bepreisung des Straßenverkehrs durch eine Kraftfahr-

zeugsteuer mit ökologischen Komponenten und eine Re-

form der Energiesteuern mit der Streichung einer unver-

tretbaren Bevorzugung von Diesel-Fahrzeugen vor. Für 

wichtig hielt er auch die Bepreisung des Straßenverkehrs 

durch Straßenbenutzungsgebühren und eine elektroni-

sche Maut als Zukunftsperspektive mit einem europa-

rechtlichen Rahmen. 

In der Diskussion wurden alle Beteiligten dazu aufgefor-

dert, ihren Beitrag zum Gelingen der Energiewende zu 

leisten. Zugleich wurde es für notwendig erachtet, dass 

die verschiedenen Konzepte und Reformvorstellungen 

aufeinander abgestimmt werden müssten. Das gelte auch 

für Elektroautos, mit Gas oder Wasserstoff betriebene 

Fahrzeuge sowie Brückentechnologien, die in ein Ge-

samtkonzept eingebracht werden müssten, erläuterte 

Prof. Dr. Matthias Schmidt-Preuß (Universität Bonn). 

Das alles sei recht anspruchsvoll, wie etwa der Ausstieg 

aus der Atomenergie und der Rückzug aus dem Kohleab-

bau zeige. Auch falle die neue Technologie nicht vom 

Himmel, sondern müsse als Gemeinschaftsaufgabe von 

DVBl 2010, 1492; DVBl 2011, 1404; DVBl 2013, 25; DVBl 

2014, 32; Stüer, DVBl 2014, 1510; DVBl 2015, 1434; DVBl 

2016, 1448. 
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Staat und Privaten begriffen werden, vermutete Prof. Dr. 

Ulrich Stelkens (Universität Speyer). Auch die Kommu-

nen müssten ihre Planungsmaßnahmen in ein Gesamt-

konzept einbringen und die Folgen von eintretenden Ge-

wichtsverlagerungen bedenken, machte der Präsident des 

OVG und FinG MV Prof. Dr. Michael Sauthoff (Greifs-

wald) am Beispiel des Einzelhandels klar. Ein abge-

stimmtes Grundkonzept, für das sich auch AbtPräs. a.D. 

Konrad Bauer (Wachtberg-Pech) mit Hinweis auf Model-

len in anderen europäischen und außereuropäischen Län-

dern einsetzte, müsse allerdings auch beherzt umgesetzt 

werden, ergänzte der ehemalige Beigeordnete des Deut-

schen Städtetages RA Folkert Kiepe (Köln). 

2. Umsetzung der Feinstaubrichtlinie durch Luft-

reinhalteplanung bis zu Fahrverboten? 

Der Diesel- und Abgasskandal hat die deutsche Automo-

bilindustrie ins Zwielicht gebracht. Auslöser war der im 

September 2015 öffentlich bekannt gegebene Vorgang, 

nach dem die Volkswagen AG eine illegale Abschaltein-

richtung in der Motorsteuerung ihrer Diesel-Fahrzeuge 

verwendete, um die strengen US-amerikanischen Nor-

men zu umgehen. 

VW hat inzwischen im Rahmen eines Vergleichs im 

Frühjahr 2017 in Amerika 2,8 Mrd. US-Dollar gezahlt 

und sich einem stärkeren Kontrollsystem und einer drei-

jährigen externen Aufsicht unterworfen. Auch in 

Deutschland sind die Zügel inzwischen angezogen wor-

den. Beim „Diesel-Gipfel“ vom 02.08.2017 erklärten sich 

die deutschen Automobilhersteller (BMW, Daimler und 

Volkswagen) bereit, auf eigene Kosten Software-Updates 

für deren auf der Straße befindlichen Dieselfahrzeuge der 

EU-Dieselfahrzeuge der EU-Abgasnorm 5 und 6 durch-

zuführen und den Kunden, die ältere Dieselfahrzeuge be-

treiben, beim Neukauf Rabatte anzubieten. Außerdem 

wurde ein Fonds von 500 Mio. Euro aufgelegt, der neue 

Mobilitätskonzepte insbesondere für Städte fördern soll. 

Die Maßnahmen reichen den Kritikern allerdings nicht 

aus. „Das wäre so, als wenn die Kinder selbst zum Eltern-

abend gehen“, kommentierte die heute-show die gele-

gentlich als „Verrat an dem Verbraucher“ bezeichneten 

Zustände. Vielleicht waren die Abgasnormen aber auch 

einfach zu streng, wurden die Vorgänge hinter vorgehal-

tener Hand am Rande der Straßenrechtler aber auch kom-

mentiert. Denn die hohen amerikanischen Grenzwerte 

konnten nur eingehalten werden, wenn durch einen Flot-

tenmix die Dieselfahrzeuge als besonders umweltum-

weltschonend mit hinzugerechnet wurden. Das führte 

dazu, auch die PS-starken Fahrzeuge der Mercedes S-

Klasse mit einem vorzeigbaren Anteil an Dieselfahrzeu-

gen auszustatten.  

Ausgangspunkt einer Betrachtung der Feinstaub- und 

Stickstoffdioxydproblematik muss die materielle Rechts-

lage und insbesondere die Frage sein, welche Ansprüche 

die Betroffenen haben. 

Insbesondere muss gefragt werden, was ein Betroffener 

vom Träger der Luftreinhalteplanung verlangen kann, er-

läuterter VRiBayVGH Dr. Rainer Schenk (München). 

Diese sind in der RL 2008/50/EG des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 21.05.2008 über Luftqualität 

und saubere Luft grundgelegt. Die Umsetzung in nationa-

les Recht ist durch § 47 Abs. 1 S. 3 BImSchG und § 27 

Abs. 2 i.V. mit §§ 3 und 4 der 39. BImSchV erfolgt. Die 

seit 2010 geltende Rechtslage (EuGH; Urt. v. 19.11.2014 

-C 404/13 – NVwZ 2015, 419 Rdn. 25) verpflichtet in ei-

ner Mehrebenenverwaltung (Linnartz, UPR 2017, 86) zu 

einer Luftreinhalteplanung, durch die eine Einhaltung der 

entsprechenden Grenzwerte gesichert werden muss. Die 

danach erforderlichen Maßnahmen können zwar zeitlich 

etwas gestreckt werden (BVerwG, Urt. v. 05.09,2013 – 7 

C 21.12 – NVwZ 2014, 599; LAI-Ausschuss v. 

16.02.2016; Hilbert, DVBl 2016, 1137), nicht aber über 

inzwischen fast acht Jahre weiter auf die lange Bank ge-

schoben werden, fügte Schenk mit Verweis auf die Recht-

sprechung (BayVGH, B. v. 27.02.2017 – 22 C 16.1427 - 

juris) hinzu. Zwar haben die Träger der Luftreinhaltepla-

nung und die ihnen nachgeordneten Behörden selbst kei-

nerlei Regelungsbefugnisse, auf den Schadstoffausstoß 

Einfluss zu nehmen (VG Stuttgart, Urt. v. 26.07.2017 – 

13 K 5412/15 Rdn. 310). Die Vollzugsbehörden dürfen 

die Hände aber auch nicht einfach in den Schoß legen. An 

der Prüfung eines Fahrverbots für Dieselfahrzeuge insbe-

sondere in den besonders belasteten Innenstädten geht 

aber, wenn nicht andere wirksame Maßnahmen ergriffen 

werden, wohl kein einfacher Weg vorbei, vermutete 

Schenk. Noch ungelöste Fragen stellen sich allerdings 

noch bei der rechtlichen Umsetzung von Verkehrsverbo-

ten und im Hinblick auf die hierfür geeigneten Klagean-

träge einschließlich der Frage, ob ggf. erstinstanzliche 

noch zu unbestimmte Klageanträge in der Berufungs-

instanz „nachgeschärft“ werden können. 

Auf dem Rücken der Kommunen kann und darf das Fehl-

verhalten der Automobilindustrie und das Versagen der 

europäischen und nationalen Zulassungsbehörden nicht 

abgeladen werden, brachte RA Ulrich Numberger (Mün-

chen) die Stimmen der Städte und Gemeinden auf den 

Punkt. Eine wirksame und tatsächlich vollzogene Emissi-

onskontrolle sei daher immissionsbezogenen Fahrverbo-

tenen vorzuziehen. Zugleich machte er allerdings auch 

klar: Kein Mensch und kein einziger Käufer habe je an 

die Verbrauchsangaben der Kfz-Hersteller geglaubt. Je-

der, der nach 500 km an der Tankstelle vorfahre, wisse, 

dass der in seinen Kfz-Papieren ausgewiesene Kraftstoff-

verbrauch eine rein sprachliche Übereinkunft sei, die mit 

der Realität nichts zu tun habe. Eigentlich liege auch kein 

Betrug am Verbraucher vor. Natürlich ließen sich die 

hehren klimapolitischen Ziele leicht erreichen, wenn je-

der nur einen Kleinwagen mit einem sehr niedrigen Ver-

brauch fahre. Davon ließen sich die Deutschen allerdings 

in ihrer überwiegenden Mehrheit nicht überzeugen. 
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Seine Einschätzung belegte Numberger mit dem Hinweis 

auf einen Rechtsstreit der Deutschen Umwelthilfe e.V ge-

gen den Freistaat Bayern wegen der Luftreinhalteplanung 

in München. Das VG München hatte der Klage stattgege-

ben und dabei folgenden Tenor erlassen: „Der Beklagte 

wird verpflichtet, den für München geltenden Luftrein-

halteplan so zu ändern, dass dieser die erforderlichen 

Maßnahmen zur schnellstmöglichen Einhaltung (…) der 

Immissionsgrenzwerter für NO2 und Feinstaub im Stadt-

gebiet München enthält (Urt. v. 09.09.2012 – M 1 K 

12.1046). Zu den geeigneten Maßnahmen hatte sich das 

Gericht allerdings eher sybillinisch wie folgt geäußert: 

„Angesichts der Vielzahl möglicher Maßnahmen, die in 

der mündlichen Verhandlung diskutiert wurden, stehen 

dem Beklagten weitere, naturgemäß einschneidendere 

Maßnahmen zur Verringerung der Werte zur Verfügung. 

Die vom Kläger angeführte räumliche Ausdehnung der 

Umweltzone ist nur eine davon“. Das warf zahlreiche 

Fragen insbesondere auch für das Vollstreckungsverfah-

ren auf, über die Numberger berichtete (BayVGH, B. v. 

27.02.2017 – 22 C 16.1427, 894; Lenz, „Fahrverbote in 

Umweltzonen trotz grüner Plakette“, NVwZ 2017, 858). 

Eine kommunale Citymaut scheitert gegenwärtig an ge-

setzlichen Vorgaben, wurde auch in der Diskussion be-

tont. Außerdem müsse der Grundsatz der Verhältnismä-

ßigkeit beachtet werden, was einem uneingeschränkten 

Fahrverbot für Dieselfahrzeuge in besonders belasteten 

Verkehrsbereichen Grenzen setze. Auch andere Fahr-

zeuge aber auch andere Verursacher der Luftverschmut-

zer dürften nicht ausgespart werden. 

3. Fahrradschnellwege im neuen Straßenrecht 

Die Energiewende hat auch das Fahrrad stärker in den 

Blick treten lassen – vor allem, wenn es von einem Elekt-

romotor unterstützt wird. Das ist nicht nur etwas für Jung-

gebliebene Senioren. Auch die jüngere Generation macht 

zunehmend Gebrauch von dem Zweirad, das durchaus 

mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 30-35 

km/h daherkommt. 

In NRW, über deren Planungen MR´in Ulrike im Brahm 

vom Ministerium für Bauen, Wohnen und Stadtentwick-

lung und Verkehr des Landes NRW (Düsseldorf) berich-

tete, ist die Radwegeschnellplanung planung auf dem 

Vormarsch. In verschiedenen Regionen wie in Ostwest-

falen-Lippe im Münsterland, im Düsseldorfer Süden, in 

Köln und in der Region Aachen werden bereits Planungs-

wettbewerbe durchgeführt. Ein Vorzeigeprojekt ist mit 

einer Strecke von ca. 100 km der Radschnellweg Ruhr, 

der von Hamm über Bergkamen, Kamen und Unna weiter 

über Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Essen und 

Mühlheim bis nach Duisburg führt. Das Gesetz zur Än-

derung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes NRW 

vom 15.11.2016 übernimmt die Radschnellwege in die 

Bau- und Unterhaltungslast des Bundes. 

Radschnellwege sollen attraktive städte- oder kreisüber-

greifende Verbindungen für einen Alltags- und Pendler-

verkehr sein. Sie haben eine den Landesstraßen ver-

gleichbare Verkehrsbedeutung. Die öffentlichen Straßen 

werden in Landesstraßen und Radschnellwegeverbindun-

gen des Landes, Kreisstraßen, Gemeindestraßen und 

sonstige öffentliche Straßen aufgeteilt (§ 3 StrWG 

NRW). Dabei sind Radschnellwegeverbindungen des 

Landes Wege, Straßen oder Teile von diesen, die dem 

Fahrradverkehr mit eigenständiger regionaler Verkehrs-

bedeutung zu dienen bestimmt sind; sie sollen untereinan-

der oder mit anderen Radverkehrsverbindungen ein zu-

sammenhängendes Netz bilden. Die Bestimmung von 

Radschnellwegeverbindungen nimmt das zuständige Mi-

nisterium im Einvernehmen mit dem jeweils als Trägern 

der Straßenbaulast betroffenen Kreisen, kreisfreien Städ-

ten und Gemeinden vor. Der Planungsauftrag ersetzt die 

Ausweisung in einem Bedarfsplan oder Ausbaugesetz. 

Eine Radschnellwegeverbindung kann auch in längs ge-

teilter Baulast neben einer Kreis- oder Gemeindestraße, 

die in der Baulast des Kreises oder der Gemeinde verblei-

ben, ausgebaut werden. 

Eine Radschnellwegeverbindung kann auch in einer Orts-

durchfahrt liegen. In Gemeinden unter 80.000 Einwoh-

nern wird das Land Träger der Straßenbaulast, während 

diese bei größeren kommunalen Einheiten bei diesen 

liegt. Entsprechende Mittel werden im Haushaltsplan des 

Landes bereitgestellt (5 Mio. Euro 2018 – 11 Mio. Euro 

2022). Auch der Bund hat sich bereiterklärt, als Aus-

nahme vom Konnexitätsprinzip (Art. 104a GG) über § 5b 

FStrG Finanzhilfen bereitzustellen (7. Gesetz zur Ände-

rung des FStrG v. 27.6.2017). 

4. Die Reform der Bundesfernstraßenverwaltung 

Wie bereits im Vorjahr stieß auch bei dem diesjährigen 

Treffen der Straßenrechtler die Abschaffung der bisheri-

gen Auftragsverwaltung für die Autobahnen auf ein leb-

haftes Interesse (DVBl 2016. 1448). Die Fernstraßenver-

waltung ist im Umbruch. Was bisher bei Autobahnen und 

Bundesstraßen als Modell einer Auftragsverwaltung da-

herkam, ist vor allem für die Autobahnen bald Ge-

schichte. Durch die Änderung von Art. 90 und 143e GG 

und ein Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Fi-

nanzausgleichssystems und zur Änderung haushaltsrecht-

licher Vorschriften wird die Straßenbauverwaltung in den 

Bereichen und Länder ab dem Jahre 2020 kräftig umge-

pflügt. 

Der Bund verbindet hiermit als maßgebliche Reformziele 

eine Zusammenführung der Aufgaben- und Ausgaben-

verantwortung der Bundesautobahnen zur Effizienzstei-

gerung und Anreizoptimierung, eine einheitliche Leitung 

und Steuerung durch zentrale nach netzbezogenen, be-

triebswirtschaftlichen, transparenten Gesichtspunkten so-

wie durch regionale und standortübergreifende Präsenz, 

die Schaffung eines Finanzierungskreislaufes, ein ein-

heitliches Kosten- und Leistungsmanagement, die dauer-

hafte Sicherstellung eines hohen, einheitlichen Qualitäts-

standards für das überregionale Straßennetz und eine Mo-
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dernisierungsoffensive etwa durch digitale Entwicklun-

gen bei Planung und Vergabe, der Steuerung und der Mit-

arbeiterfortbildung, wie MR´in Tatjana Tegtbauer und 

RD`in Dorothea Linke, Bundesministerium für Verkehr 

und digitale Infrastruktur (Bonn) das aus ihrer Sicht über-

zeugende Konzept darlegten. 

Das Begleitgesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen 

Finanzausgleichssystems besteht vor allem aus einem 

Infrastrukturgesellschaftseinrichtungsgesetz, einem 

Fernstraßen-Bundesamt-Einrichtungsgesetz, einem Fern-

straßenüberleitungsgesetz und der Änderung zahlreicher 

bestehende Gesetze wie das VIFGG, FStrG, BStrVmG, 

string., FStrPrivFinG, BWStrG und das einfarbig. 

Vor allem wegen der reichhaltigeren Finanzierung waren 

am Ende auch die Länder mit der Neuordnung der Stra-

ßenbauverwaltung einverstanden. So werden die Investi-

tionen des Bundes erhöht, die Bundesfernstraßen durch 

das Ende 2016 in Kraft getretene 6. FStrAusbauÄndG 

priorisiert und die Effizienz der Verwaltung durch die Re-

form zur Umsetzung der erhöhten Mittel in festgelegte 

Projekte gesteigert, fügten die beiden Referentinnen 

hinzu. 

Mit der Änderung des GG bleibt der Bund Eigentümer 

der Bundesfernstraßen. Die Bundesautobahnen gehen 

spätestens Ende 2020 von Auftragsverwaltung durch die 

Länder in eine Bundesverwaltung über. Der Bund kann 

sich zur Erledigung seiner Aufgaben einer Gesellschaft 

privaten Rechts bedienen, die im unveräußerlichen Ei-

gentum des Bundes steht. Eine unmittelbare oder mittel-

bare Beteiligung Dritter an der Gesellschaft und deren 

Tochtergesellschaften ist ausgeschlossen. 

Durch das Infrastrukturgesellschafts-Einrichtungsgesetz 

werden Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung 

und vermögensmäßige Verwaltung der Bundesautobah-

nen, soweit es sich um Aufgaben des Bundes handelt, zur 

Ausführung auf die Gesellschaft privaten Rechts mit der 

Rechtsform einer GmbH übertragen. Mit Schulden des 

Bundes oder Dritter wird die Gesellschaft nicht belastet. 

Sitz der Gesellschaft, die bis zu 10 regionale Tochterge-

sellschaften gründen kann, ist Berlin. Gegenstand der Ge-

sellschaft ist die Ausführung von Aufgaben der Straßen-

baulast für die Bundesautobahnen; auch die Aufgaben der 

VIFG und das Finanzmanagement werden von der Ge-

sellschaft wahrgenommen. Private können bei Planung, 

Bau, Betrieb und Erhalt nur beteiligt werden, wenn sich 

der Vertrag auf einzelne Vorhaben mit einem Gesamtum-

fang von bis zu 100 km erstreckt; mehrere Vorhaben dür-

fen nicht miteinander verbunden werden. Der Bedarfs-

plan ist für die Gesellschaft verbindlich. Planung und Bau 

von Bundesautobahnen können im Einvernehmen mit 

dem jeweiligen Land bereits vorzeitig ab dem 01.01.2012 

übernommen werden. 

Mit dem Fernstraßen-Bundesamt-Errichtungsgesetz wird 

im Geschäftsbereich des BMVI eine neue Bundesoberbe-

hörde gegründet, deren Sitz auf Vorschlag des BMVI 

durch die Bundesregierung bestimmt wird. Zum Aufga-

benbereich des Fernstraßen-Bundesamtes gehören die 

Widmung, Umstufung und Einziehung bei Bundesfern-

straßen, soweit dem Bund die Verwaltung zusteht. Auch 

die Bestimmung der Planung und Linienführung für Bun-

desfernstraßen nach § 16 FStrG, die Planfeststellung und 

Plangenehmigung für den Bau oder die Änderung der 

Bundesautobahnen einschließlich der vorgeschriebenen 

Anhörung sowie die Rechts- und Fachaufsicht über die 

Gesellschaft, soweit diese mit der Wahrnehmung von ho-

heitlichen Aufgaben betraut sind, gehören dazu. 

In der Diskussion kamen vor allem Fragen nach den Fol-

gen der Neuorganisation auf. Nicht alle der in Bonn ver-

sammelten Straßenrechtler konnten den neuen gesetzli-

chen Regelungen und den damit verbundenen durchaus 

beachtlichen Folgen positive Seite abgewinnen. Gele-

gentlich wurde die Reform insgesamt in Frage gestellt, 

wie der ehemalige Verfassungsrichter Prof. Dr. Udo Stei-

ner (Regensburg) am Beispiel der Änderungen des GG 

verdeutlichte, und Prof. Gerd Lautner (TU Darmstadt) 

mit Bedenken gegen die Erreichbarkeit der beabsichtig-

ten Effizienzsteigerungen und haftungsrechtliche Fragen 

ergänzte. Das gelte auch für die Überleitung des Perso-

nals auf das neue Bundesamt, zumal die Länder insbeson-

dere bei der weiteren Gebäudenutzung ein entscheiden-

des Mitspracherecht haben. Auch viele anderen Fragen, 

die sich mit einer solchen tiefgreifenden Änderung der 

Organisationsstrukturen verbinden, seien wohl noch un-

geklärt. Mit der Verabschiedung der gesetzlichen Rege-

lungen sei die Kuh allerdings aus dem Stall. Man müsse 

sich wohl auf die neue Lage einstellen und das Beste da-

raus machen, wurde den Straßenrechtlern vor allem von 

den Senioren geraten. 

5. Aktuelle Stunde 

Die Universität Speyer plant im nächsten Jahr eine Ta-

gung zu Großveranstaltungen, für die es vielfach kein 

Trägerverfahren gibt, wie etwa die Beispiele „Rock am 

Ring“ in Mendig oder „Loveparade 2010“ in Duisburg 

zeigen. Soweit ein europarechtlicher Rahmen etwa durch 

die Anforderungen einer UVP oder einer Habitatprüfung 

vorgegeben ist, muss das deutsche Recht mit einem ent-

sprechenden Trägerverfahren ausgestattet werden, wie 

das Beispiel des US-amerikanischen Großklinikums 

„Hospital Weilerbach“ zeigt (Stüer, BauR 2013, 1617). 

Der Bau einer Bundesfernstraße durch den Straßenbau-

lastträger ist grundsätzlich keine „berufliche“ Tätigkeit 

im Sinn des § 3 Abs 1 USchadG, hatte der VGH München 

(Beschl. vom 17.04.2015 – 8 CE 15.398.0A - NUR 2015, 

336) im Eilverfahren entschieden. Verschulden setzt zu-

dem die Rechtswidrigkeit der Handlung und eine Vorher-

sehbarkeit voraus (VG München, Urt. v. 25.1.2017 - M 9 

K 15.3863.OA – juris). 

Gegenstand des in allen Rechtszügen noch nicht beende-

ten Rechtsstreits ist das Straßenbauvorhaben der B 23 in 

der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, das bestandskräf-

tig planfestgestellt worden war. Bei der Baudurchführung 
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ergaben sich allerdings größere Schäden, die auch zu ei-

ner Unverträglichkeit für ein FFH-Gebiet führten. Hier 

stellen sich zahlreiche Fragen bei der erforderlichen Re-

paratur der Zulassungsentscheidung und der behördli-

chen Haftung, über die RA Dr. Geiger (München) berich-

tete. Unklar ist auch, von wem und an wen entsprechende 

behördliche Weisungen ergehen können. 

Reparaturerfordernisse zur Umsetzung europarechtlicher 

Anforderungen haben sich auch in der Vergangenheit auf 

der Grundlage der Rechtsprechung des EuGH ergeben 

(EuGH, Urt. v. 07.01.2004 – C-201/02 – DVBl 2004, 370 

= NVwZ 2004, 517 – Delena Wells; Urt. v. 14.01.2010 - 

C 226/08 - DVBl 2010, 242 – Emsvertiefung m. Anm. 

Stüer 245; Urt. vom 14.01.2016 - Rs. C-399/14 - DVBl 

2016, 566 - Waldschlösschenbrücke); BVerwG, Urt. v. 

01.06.2017 – 9 C 2.16 – DVBl 2017, 1105 m. Anm. Stüer 

- Radweg). 

Ein kurzer Ausblick wurde auch auf das Gerichtsverfah-

ren betreffend die Leverkusener Rheinbrücke gegeben, 

für die das BVerwG durch Urteil vom 11.10.2017 (9 A 

14.16 und 17.16) grünes Licht gegeben hat. 

6. Fortsetzung folgt 

So konnten die Tagungsteilnehmer auch in diesem Jahr 

nach ihren zweitätigen Beratungen in der Bundesstadt mit 

reichem Ertrag an ihre Schreibtische zurückkehren. Das 

nächste Treffen, auf das sich die Straßenrechtler nicht nur 

wegen der ausgezeichneten Rahmenbedingungen im Uni-

versitätsclub und dem beeindruckenden Ambiente freuen, 

findet auf Einladung von Durner am 17. und 18.9.2018 an 

inzwischen gewohnter Stelle im Universitätsklub unweit 

des Rheinufers in Bonn statt. Dabei werden die Unterhal-

tung und Sanierung des Straßennetzes auf dem Programm 

stehen. 


